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Instandsetzungsmaßnahmen an den Grabsteinen der Kriegsgräber auf dem Friedhof an 
der Haselünner Straße 
 
Die  Inschriften und die Oberflächen der 240 Kriegsgräber auf dem Friedhof an der Haselünner 
Straße sind aufgrund des Alters und der Witterungsverhältnisse stark sanierungsbedürftig und 
müssen dringend überarbeitet werden. Um die Grabsteine zu erhalten, müssen nachstehende 
Arbeiten durchgeführt werden: 
 
 

• Nachschrift und Überarbeitung der Kriegsgräbergedenkstätten  
 

• Bei einigen Grabsteinen muss die gesamte Fläche abgetragen werden 
 

• Ecken ankleben 
 

• Versiegeln 
 
Nach einer überschlägigen Ermittlung fallen für die v.g. Arbeiten Kosten in Höhe von ca. 
6.000,00 € an.  
 
 
Aufgrund eines Erlasses des  Nds. Ministeriums für Inneres und Sport vom 31.07.2007 können 
Gelder für die Pflege und Instandsetzung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 
aufgrund des Gräbergesetzes beantragt werden. Ein entsprechender Antrag wurde am 
06.09.2007 über den Landkreis Osnabrück gestellt. Ein Bewilligungsbescheid liegt derzeit noch 
nicht vor. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach den Bestimmungen des Gräbergesetzes. 
Ausgenommen von der Bezuschussung ist die Überarbeitung der Dienstgrade. Es wird von  
einem Zuschuss in Höhe von 5.100,00 € ausgegangen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Haushaltsmittel in Höhe von 6.000,00 € sind im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2008 des 
Eigenbetriebes der Samtgemeinde Fürstenau – Abt. Bestattungswesen – eingeplant worden. 
 
Als Zuwendung sind 5.100,00 € im Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes der Samtgemein-
de Fürstenau – Abt. Bestattungswesen – einzuplanen.  
 
 
 
(Weymann) 
Fachdienst II 
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Instandsetzungsmaßnahmen an den Grabsteinen der Kriegergräber auf dem Friedhof an 
der Haselünner Straße sind unter der Voraussetzung der Gewährung einer entsprechenden 
Zuwendung durchzuführen. Die Haushaltsmittel in Höhe von  6.000,00 € sind im Wirtschaftsplan 
2008 des Eigenbetriebes der Samtgemeinde Fürstenau – Abt. Bestattungswesen –  bereitzu-
stellen. 
 
 
 
 
 
 
(Roelfes) (Kolosser) (Selter) 
Fachbereich 6 Fachdienst III Samtgemeindebürgermeister 

 
 
 
 
 
 


